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See the notice on TED website 171966-2023 - Ergebnis
Deutschland-Kassel: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
OJ S 58/2023 22/03/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: digiFORT gGmbH
Postanschrift: Große Rosenstraße 1
Ort: Kassel
NUTS-Code: DE734 Kassel, Landkreis
Postleitzahl: 34117
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): KNH Rechtsanwälte Hochstadt und Partner PartGmbb
E-Mail: vergabe@knh-frankfurt.de
Telefon: +49 6990556990
Fax: +49 69905569949

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: www.knh-rechtsanwaelte.de

Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB

Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
digiLIFT - Weiterbildung für Blended Learning
Referenznummer der Bekanntmachung: digiLIFT-2022-6 Blended Learning

CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

Art des Auftrags
Dienstleistungen

Kurze Beschreibung
Weiterbildung für Blended Learning

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/171966-2023
mailto:vergabe@knh-frankfurt.de?subject=TED
http://www.knh-rechtsanwaelte.de


171966-2023 Page 2/4

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 560,00 EUR

Beschreibung

Erfüllungsort
NUTS-Code: DE734 Kassel, Landkreis
Hauptort der Ausführung: digiFORT gGmbH Große Rosenstraße 12 34117 Kassel Die 
Schulung muss digital (remote) angeboten werden.

Beschreibung der Beschaffung
Gegenstand der Ausschreibung sind Weiterbildungen für die Mitarbeiter der Bildungsträger zu 
bildungsrelevantenThemen, konkret "blended learning". Diese Weiterbildung soll aufzeigen, 
wie durch eine Kombination von digitalen und analogen Lehr- und Lernformaten und 
Methoden ein effektives Lernszenario geschaffen und ausgestaltet werden kann.

Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Konzept Lernmodul / Gewichtung: 50%
Qualitätskriterium - Name: Optionale Angebotsinhalte / Gewichtung: 10%
Kostenkriterium - Name: Preis / Gewichtung: 40%

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: REACT-EU "Recovery Assistance for Cohesion and the 
Territories of Europe" (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas)- 
Förderaufruf EU REACT aus 2021 - hier Interventionsansatz 6. Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfondes als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie 
finanziert.

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Offenes Verfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 004-006891

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/006891-2023
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Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:
digiLIFT-2022-6 Blended Learning

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

Auftragsvergabe

Tag des Vertragsabschlusses
20/02/2023

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag 
erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: tts Knowledge Products GmbH
Ort: Heidelberg
NUTS-Code: DE125 Heidelberg, Stadtkreis
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 560,00 EUR

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y496NNF

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Postanschrift: Wilhelminenstraße 1-3
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Telefon: +49 615112-6601
Fax: +49 615112-5816

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer richtet sich unter 
anderem nach der
Regelung des § 160 GWB. Gemäß § 160 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein 
Nachprüfungsverfahren
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nur auf Antrag ein. Gemäß § 160 Abs. 2 GWB ist antragsbefugt jedes Unternehmen, dass ein 
Interesse an dem
öffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch 
Nichtbeachtung
von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch 
die behauptete
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. 
Gemäß § 160 GWB
Abs. 3 Nr. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend 
gemachten
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat. Der Ablauf der Frist 
nach § 134
Abs. 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB ist ein Nachprüfungsantrag 
unzulässig, soweit
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht 
spätestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber
dem Auftraggeber gerügt werden. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB ist ein Nachprüfungsantrag 
unzulässig,
soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, nicht spätestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden.
Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 
Kalendertage nach
Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen 
sind.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
17/03/2023


